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Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und für Fernabsatzverträge zur girocard (Debitkarte)

Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Name und Anschrift der Bank Zuständige Filiale

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Deckerstraße 37-39
70372 Stuttgart

Telefon Telefon

+49711900502900
für Flatrate-Nutzer gebührenfrei, sonst 
reguläre Telefongebühren

Kosten zusätzlicher Art fallen nicht an.

Telefax Telefax

+497119005050505
E-Mail E-Mail

info@psd-rheinneckarsaar.de
Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand

Matthias Brändle, Vorsitzender
Bernd Schittler
Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall, Telefon: 
0791 46-4646, Telefax: 0791 46-2628, E-Mail: service@schwabisch-hall.de;
R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 
533-0, Telefax: 0611 533-4500, E-Mail: ruv@ruv.de
Eintragung im (Genossenschafts-)Register (Amtsgericht/Register-Nr.)

Amtsgericht Stuttgart, 70190 Stuttgart, GnR 529
Steuer- bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 147849019

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die 
für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 
Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den 
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. Maßgebliche Sprache 
für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Gemäß Nr. 6 
Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel. Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten 
abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um 
eine Insolvenz zu vermeiden.

Beschwerdestelle der Bank

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Beschwerdemanagement

Bei Ihrer Bank können Sie sich mündlich oder in Textform an folgende zentrale Beschwerdestelle wenden:

PSD Bank RheinNeckarSaar eG Beschwerdemanagement
Deckerstr. 37-39
70372 Stuttgart
Deutschland
Telefon 0711 90050-2900 
E-Mail Beschwerdemanagement@psd-rns.de
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Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig-
keiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines 
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen 
(https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung 
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und 
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem 
besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Informationen zur girocard (Debitkarte)

Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, 
u. a. zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten, zum Bezahlen bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 
Kassen im Rahmen des girocard-Systems und fremden Debitkartensystemen sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungs-
vorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen von fremden Debitkarten-
systemen nutzen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)). Die aktuellen Preise für die Dienst-
leistungen der Bank im Zusammenhang mit der girocard (Debitkarte) ergeben sich aus beiliegendem Preisblatt bzw. aus Kapitel 4 
des als Anlage beigefügten Preis- und Leistungsverzeichnisses. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist 
ausdrücklich vereinbart. Der Vertrag über die girocard (Debitkarte) wird seitens der Bank durch Zurverfügungstellung der Karte zu 
den vereinbarten Konditionen erfüllt. Die girocard (Debitkarte) kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Es besteht keine 
Mindestlaufzeit. Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen 
eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, 
die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das 
Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben 
gelten die beiliegenden Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte), die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten können.

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiter-
führende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Besondere Informationen
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Information zum Zustandekommen des Vertrags

å Zusageverfahren
Die Bank gibt gegenüber dem Kunden ein sie bindendes Angebot ab, indem ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsur-
kunde dem Kunden zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde der Bank die Annahme des Vertrags erklärt, indem 
ein seinerseits unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde der Bank zugeht.

å Kundenantragsverfahren
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde 
der Bank zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrags erklärt, indem ein 
ihrerseits unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Kunden zugeht.

ç Kundenstamm-Vertragsverfahren
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per 
Online-Banking) die Annahme dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte Angebot angenommen hat. 
Durch die im Nachgang vorgenommene Übersendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.

å Kundenannahme im Außergeschäftsraumvertrieb
Die Bank gibt gegenüber dem Kunden ein bindendes Angebot ab, indem sie ein ausgefülltes und unterzeichnetes Exemplar 
der Vertragsurkunde dem Kunden vorlegt und dieses ihm damit zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde der 
Bank die Annahme des Vertrags erklärt, indem er die Vertragsurkunde unterzeichnet und der Bank unmittelbar zur Verfügung 
stellt.

å Kundenangebot im Außergeschäftsraumvertrieb
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Vertrags ab, indem er ein ausgefülltes und 
unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Bankmitarbeiter aushändigt. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank 
dem Kunden die Annahme des Vertragsangebots erklärt und ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Kunden 
aushändigt oder zurücksendet.

å

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten

PSD Bank RheinNeckarSaar eG, Deckerstraße 37-39, 70372 Stuttgart
Telefax E-Mail

+497119005050505 info@psd-rheinneckarsaar.de
Internet

https://www.psd-rheinneckarsaar.de

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen:

 1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu 
zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);
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Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

 2. zum Zahlungsdienstleister

  a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich 
E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

  b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister 
als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete 
Kennung;

 3. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

  a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;

  b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauf-
trags erforderlich sind;

  c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvor-
gangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

  d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

 4. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

  a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich 
danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

  b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

  c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkur-
sen, die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder 
die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

  d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den verein-
barten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 5. zur Kommunikation

  a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, 
einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

  b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der 
Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzutei-
len oder zugänglich zu machen sind;

  c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommu-
nikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

  d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertrags-
bedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von 
Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

 6. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

  a) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im 
Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

  b) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundelie-
gende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  c) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder 
fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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  d) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslö-
sung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nach-
forschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 7. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

  a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, 
wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die 
geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);

  b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

  c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

  d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:

   aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat 
nicht überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister 
vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Ver-
einbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Ver-
braucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 8. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zah-
lungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Name, Vorname ggf. Kundennummer

Vertrags-Nr.

Ende der Informationsschrift.
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Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und für Fernabsatzverträge zur digitalen girocard (Debitkarte)

Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Name und Anschrift der Bank Zuständige Filiale

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Deckerstraße 37-39
70372 Stuttgart

Telefon Telefon

+49711900502900
für Flatrate-Nutzer gebührenfrei, sonst 
reguläre Telefongebühren

Kosten zusätzlicher Art fallen nicht an.

Telefax Telefax

+497119005050505
E-Mail E-Mail

info@psd-rheinneckarsaar.de
Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand

Matthias Brändle, Vorsitzender
Bernd Schittler
Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall, Telefon: 
0791 46-4646, Telefax: 0791 46-2628, E-Mail: service@schwabisch-hall.de;
R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 
533-0, Telefax: 0611 533-4500, E-Mail: ruv@ruv.de
Eintragung im (Genossenschafts-)Register (Amtsgericht/Register-Nr.)

Amtsgericht Stuttgart, 70190 Stuttgart, GnR 529
Steuer- bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 147849019

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die 
für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 
Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den 
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. Maßgebliche Sprache 
für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Gemäß Nr. 6 
Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel. Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten 
abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um 
eine Insolvenz zu vermeiden.

Beschwerdestelle der Bank

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Beschwerdemanagement

Bei Ihrer Bank können Sie sich mündlich oder in Textform an folgende zentrale Beschwerdestelle wenden:

PSD Bank RheinNeckarSaar eG Beschwerdemanagement
Deckerstr. 37-39
70372 Stuttgart
Deutschland
Telefon 0711 90050-2900 
E-Mail Beschwerdemanagement@psd-rns.de
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Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig-
keiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines 
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen 
(https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung 
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und 
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem 
besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streit-
beilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Informationen zur digitalen girocard (Debitkarte)

Die digitale girocard ist eine Debitkarte und wird zur Speicherung auf mobilen Endgeräten ausgegeben oder in Verbindung mit der physi-
schen girocard digital mittels eines mobilen Endgeräts erzeugt.
Der Karteninhaber kann die digitale girocard (Debitkarte), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, u. a. zum 
Abheben von Bargeld an Geldautomaten, zum Bezahlen bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen 
oder zum Bezahlen im Online-Handel nutzen. Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit der digi-
talen girocard (Debitkarte) ergeben sich aus den im Bestellprozess und nach Abschluss des Bestellprozesses in der VR Banking App 
angezeigten Vertragsdaten. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. Die digitale girocard 
(Debitkarte) kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Es besteht keine Mindestlaufzeit. Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre 
Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch 
erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die 
beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen für die girocard 
(Debitkarte) und die Sonderbedingungen für die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren, 
die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten können.

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiter-
führende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.

Information zum Zustandekommen des Vertrags

Der Kontoinhaber oder ein Kontobevollmächtigter des Kontoinhabers beantragt die digitale girocard (Debitkarte) über die VR 
Banking App. Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein bindendes Angebot ab, indem er im digitalen Prozess den Bestellbutton 
drückt. Die Bank nimmt dieses Vertragsangebot nach Zugang und Prüfung an. Eine ausdrückliche Annahmeerklärung gegenüber 
dem Kunden ist zur Wirksamkeit nicht erforderlich und erfolgt in der Regel nicht.

146 110    06.24  YC0PRF3 VBO 646193 Seite 2 von 5 Ausfertigung für den Kunden

https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). N�heres regelt die ?Verfahrensordnung
mailto:kundenbeschwerdestelle@bvr.de
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur au�ergerichtlichen Online-Streit-
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html


Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten

PSD Bank RheinNeckarSaar eG, Deckerstraße 37-39, 70372 Stuttgart
Telefax E-Mail

+497119005050505 info@psd-rheinneckarsaar.de
Internet

https://www.psd-rheinneckarsaar.de

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen:

 1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu 
zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

 2. zum Zahlungsdienstleister

  a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich 
E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

  b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister 
als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete 
Kennung;

 3. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

  a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;

  b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauf-
trags erforderlich sind;

  c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvor-
gangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

  d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

 4. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

  a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich 
danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

  b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
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  c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkur-
sen, die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder 
die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

  d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den verein-
barten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 5. zur Kommunikation

  a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, 
einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

  b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der 
Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzutei-
len oder zugänglich zu machen sind;

  c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommu-
nikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

  d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertrags-
bedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von 
Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

 6. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

  a) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im 
Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

  b) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundelie-
gende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  c) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder 
fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  d) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslö-
sung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nach-
forschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 7. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

  a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, 
wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die 
geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);

  b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

  c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

  d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:

   aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat 
nicht überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister 
vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Ver-
einbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Ver-
braucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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 8. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zah-
lungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Name, Vorname ggf. Kundennummer

Vertrags-Nr.

Ende der Informationsschrift.
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Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und für Fernabsatzverträge zum Girovertrag

Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Name und Anschrift der Bank Zuständige Filiale

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Deckerstraße 37-39
70372 Stuttgart

Telefon Telefon

+49711900502900
für Flatrate-Nutzer gebührenfrei, sonst 
reguläre Telefongebühren

Kosten zusätzlicher Art fallen nicht an.

Telefax Telefax

+497119005050505
E-Mail E-Mail

info@psd-rheinneckarsaar.de
Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand

Matthias Brändle, Vorsitzender
Bernd Schittler
Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters

Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall, Telefon: 
0791 46-4646, Telefax: 0791 46-2628, E-Mail: service@schwabisch-hall.de;
R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 
533-0, Telefax: 0611 533-4500, E-Mail: ruv@ruv.de
Eintragung im (Genossenschafts-)Register (Amtsgericht/Register-Nr.)

Amtsgericht Stuttgart, 70190 Stuttgart, GnR 529
Steuer- bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 147849019

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die 
für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 
Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den 
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. Maßgebliche Sprache 
für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Gemäß Nr. 6 
Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel. Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungs-
system hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten 
abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um 
eine Insolvenz zu vermeiden.

Beschwerdestelle der Bank

PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Beschwerdemanagement

Bei Ihrer Bank können Sie sich mündlich oder in Textform an folgende zentrale Beschwerdestelle wenden:

PSD Bank RheinNeckarSaar eG Beschwerdemanagement
Deckerstr. 37-39
70372 Stuttgart
Deutschland
Telefon 0711 90050-2900 
E-Mail Beschwerdemanagement@psd-rns.de
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Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig-
keiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines 
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen 
(https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung 
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und 
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem 
besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Informationen zum Girovertrag

Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto 
gut und wickelt von ihm veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausrei-
chend Guthaben oder Kredit aufweist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst:
· Kontoführung,
· Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen,
· Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr bzw. die Sonderbedingungen für 

die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen),
· Daueraufträge,
· Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr),
· Scheckinkasso,
ç Eingeräumte Kontoüberziehung,
ç Geduldete Kontoüberziehung,
ç Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Scheckverkehr),
ç girocard (Debitkarte) zur Abhebung an in- und ausländischen Geldautomaten und zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten 

Kassen im Rahmen des girocard-Systems und fremden Debitkartensystemen sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungs-
vorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen von fremden Debitkar-
tensystemen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)),

å

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus beiliegendem Preisblatt bzw. aus Kapitel

3 und 4
des als Anlage beigefügten Preis- und Leistungsverzeichnisses. Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des 
Girovertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese 
Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater 
wenden. Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart.

Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der 
Einräumung von Kontoüberziehungen. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt oder negative 
Zinsen zu berechnen. Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für diese Leistungen aus dem 
Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis.
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Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt belastet:
ç Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende,
ç Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,
ç Zinsen zum Quartalsende,

ç – Verwahrentgelt zum Quartalsende

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zu-
grunde liegenden Aufträge und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlun-
gen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende 
der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis 
(Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoaus-
zug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der Valuta 
(Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. Postversand, Kontoauszugdrucker, elektro-
nisches Postfach) übermittelt.

Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut.

Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Auszahlung am Schalter oder an Geldausgabeautomaten.

Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der 
Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung 
ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des 
Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Sonderbedingungen für 
den Überweisungsverkehr.

Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag (Bankarbeits-
tage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember) – bei Lastschriften im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren 
nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im 
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag 
ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den 
Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst 
oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig.
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die 
Nutzung von Zahlungskarten ist in den Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte) geregelt.

Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und 
die Bank festgelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.

Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische 
Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden 
gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht dient der 
Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. Für den gesamten 
Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die beiliegen-
den Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten:
· Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr,
· Sonderbedingungen für die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen,
· Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr,
· Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte),
å Sonderbedingungen für den Scheckverkehr,

å

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich weiter-
führende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde.
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Information zum Zustandekommen des Vertrags

å Zusageverfahren
Die Bank gibt gegenüber dem Kunden ein sie bindendes Angebot ab, indem ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsur-
kunde dem Kunden zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde der Bank die Annahme des Vertrags erklärt, indem 
ein seinerseits unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde der Bank zugeht.

å Kundenantragsverfahren
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot ab, indem ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde 
der Bank zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrags erklärt, indem ein 
ihrerseits unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Kunden zugeht.

ç Kundenstamm-Vertragsverfahren
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per 
Online-Banking) die Annahme dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte Angebot angenommen hat. 
Durch die im Nachgang vorgenommene Übersendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich 
bestätigt.

å Kundenannahme im Außergeschäftsraumvertrieb
Die Bank gibt gegenüber dem Kunden ein bindendes Angebot ab, indem sie ein ausgefülltes und unterzeichnetes Exemplar 
der Vertragsurkunde dem Kunden vorlegt und dieses ihm damit zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde der 
Bank die Annahme des Vertrags erklärt, indem er die Vertragsurkunde unterzeichnet und der Bank unmittelbar zur Verfügung 
stellt.

å Kundenangebot im Außergeschäftsraumvertrieb
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Vertrags ab, indem er ein ausgefülltes und 
unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Bankmitarbeiter aushändigt. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank 
dem Kunden die Annahme des Vertragsangebots erklärt und ein unterzeichnetes Exemplar der Vertragsurkunde dem Kunden 
aushändigt oder zurücksendet.

å

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten

PSD Bank RheinNeckarSaar eG, Deckerstraße 37-39, 70372 Stuttgart
Telefax E-Mail

+497119005050505 info@psd-rheinneckarsaar.de
Internet

https://www.psd-rheinneckarsaar.de

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen:

 1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu 
zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);
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Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

 2. zum Zahlungsdienstleister

  a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich 
E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

  b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister 
als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete 
Kennung;

 3. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

  a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;

  b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauf-
trags erforderlich sind;

  c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvor-
gangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

  d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

 4. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

  a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich 
danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;

  b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

  c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkur-
sen, die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder 
die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

  d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den verein-
barten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zu-
grundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 5. zur Kommunikation

  a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, 
einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

  b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der 
Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzutei-
len oder zugänglich zu machen sind;

  c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommu-
nikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

  d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertrags-
bedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von 
Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

 6. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

  a) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im 
Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

  b) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundelie-
gende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  c) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder 
fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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  d) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslö-
sung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nach-
forschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: 
§ 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 7. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

  a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, 
wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die 
geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs);

  b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

  c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

  d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:

   aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat 
nicht überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vor-
schrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

   cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister 
vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Ver-
einbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Ver-
braucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 8. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zah-
lungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Name, Vorname ggf. Kundennummer

Vertrags-Nr.

Ende der Informationsschrift.
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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank RheinNeckarSaar eG
 

Kontobezeichnung: PSD GiroPremium
Datum: 01.04.2025

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung Kontoführung im 

Klassik-Status
9,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 118,80 EUR
Kontoführung im Silber-
Status

7,40 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 88,80 EUR
Kontoführung im Gold-
Status

6,40 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 76,80 EUR
Kontoführung im Platin-
Status

4,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 58,80 EUR
Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
- Ausgabe einer Debitkarte [girocard VPAY] 
  je Kontoinhaber
- 25 Bargeldabhebungen mit der Debitkarte
  [girocard V PAY] pro Kalenderjahr
  im BankCard Servicenetz

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung1 In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Überweisung mit IBAN 
innerhalb der Bank
        
online/SB-Terminal je 
Auftrag                          

0,00 EUR
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telefonisch/beleghaft je 
Auftrag  

0,00 EUR

formlos je Auftrag 5,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,00 EUR

Gutschrift einer Überweisung2 In Euro aus den EWR-Staaten
Überweisung innerhalb 
der Bank 0,00 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,00 EUR

Dauerauftrag Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(online/SB-Terminal

0,00 EUR

Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(telefonisch/beleghaft)

2,00 EUR

Lastschrift3 In Euro aus den EWR-
Staaten 0,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 1,50 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 1,50 EUR

Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[digitale girocard] Pro Jahr 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR

[girocard V PAY] Pro Jahr 9,00 EUR4

Jährliche Gesamtentgelte 9,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte
[PSD Visa BasicCard] Pro Jahr 20,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 20,00 EUR
[PSD Visa Card] Pro Jahr 25,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 25,00 EUR
[PSD Visa GoldCard] Pro Jahr 70,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 70,00 EUR
Bargeldeinzahlung In Euro

Am Schalter 0,00 EUR
Am Automaten 0,00 EUR

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten [girocard V Pay]5

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der girocard
An eigenen Geldautomaten 
der Bank 0,00 EUR
Bei Banken, die am BankCard
ServiceNetz teilnehmen 1,02 EUR6

Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen im
girocard-System entfällt
- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen
(V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen in den folgenden Zahlungs-
systemen (V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der Mastercard/Visa Card
An eigenen Geldautomaten der Bank
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR7

Bei anderen Kreditinstituten
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR8
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 5,00 EUR

Bei Kreditinstituten außerhalb der EWR-Staaten
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR9

zzgl. -,-- % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

PSD Visa BasicCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

PSD Visa BasicCard im 
Ausland  
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Ausland 
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR10

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
-,-- % vom Umsatz11

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [PSD Visa BasicCard, PSD 
Visa Card, PSD Visa GoldCard]

Mit der Mastercard/Visa Card

1,75 % vom Umsatz

Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung

9,64 % p. a.

Geduldete Kontoüberziehung

9,64 % p. a.
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Dienstleistungspaket Entgelt
[PSD Visa GoldCard
umfasst:
Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Auslandsreise-Krankenversicherung
Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Reise-Service-Versicherung, 
Reiserücktrittskosten-Versicherung, 
Reisebuchungsservice]

_______________

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt.

1 Die aufgeführten Entgelte für die Ausführung einer Überweisung werden 
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die 
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
2 Die aufgeführten Entgelte für die Gutschrift einer Überweisung werden 
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durchgeführt wurde; 
Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die 
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
3 Die aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder 
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
4 Eine Karte pro Kontoinhaber kostenlos.
5 Die aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder 
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
6 25 Verfügungen pro Konto pro Kalenderjahr kostenlos. 
Ab der 25. Verfügung pro Konto 1,02 EUR pro Verfügung.
7 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
8 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
9 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
10 12 Freiverfügungen pro Jahr 
11 Siehe unter Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung.
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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank RheinNeckarSaar eG
 

Kontobezeichnung: PSD GiroKomfort
Datum: 01.04.2025

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung Kontoführung im 

Klassik-Status
4,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 58,80 EUR
Kontoführung im Silber-
Status

2,40 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 28,80 EUR
Kontoführung im Gold-
Status

1,40 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 16,80 EUR
Kontoführung im Platin-
Status

0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR
Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
- Kontoführung incl. girocard für Kontoinhaber 
  unter 25 Jahren kostenlos
- 25 Bargeldabhebungen mit der Debitkarte
  [girocard V PAY] pro Kalenderjahr
  im BankCard Servicenetz

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung1 In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Überweisung mit IBAN 
innerhalb der Bank
        
online/SB-Terminal je 
Auftrag                          

0,00 EUR

telefonisch/beleghaft je 
Auftrag  

2,00 EUR
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formlos je Auftrag 5,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,00 EUR

Gutschrift einer Überweisung2 In Euro aus den EWR-Staaten
Überweisung innerhalb 
der Bank 0,00 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,00 EUR

Dauerauftrag Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(online/SB-Terminal

0,00 EUR

Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(telefonisch/beleghaft)

2,00 EUR

Lastschrift3 In Euro aus den EWR-
Staaten 0,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 1,50 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 1,50 EUR

Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[digitale girocard] Pro Jahr 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR

[girocard V PAY] Pro Jahr 9,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 9,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte
[PSD Visa BasicCard] Pro Jahr 20,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 20,00 EUR
[PSD Visa Card] Pro Jahr 25,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 25,00 EUR
[PSD Visa GoldCard] Pro Jahr 70,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 70,00 EUR
Bargeldeinzahlung In Euro

Am Schalter 0,00 EUR
Am Automaten 0,00 EUR

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten [girocard V Pay]4

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der girocard
An eigenen Geldautomaten 
der Bank 0,00 EUR
Bei Banken, die am BankCard
ServiceNetz teilnehmen 1,02 EUR5

Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen im
girocard-System entfällt
- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen
(V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen in den folgenden Zahlungs-
systemen (V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der Mastercard/Visa Card
An eigenen Geldautomaten der Bank
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR6

Bei anderen Kreditinstituten
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR7
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 5,00 EUR

Bei Kreditinstituten außerhalb der EWR-Staaten
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR8

zzgl. -,-- % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

PSD Visa BasicCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

PSD Visa BasicCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR9

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
-,-- % vom Umsatz10

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [PSD Visa BasicCard, PSD 
Visa Card, PSD Visa GoldCard]

Mit der Mastercard/Visa Card

1,75 % vom Umsatz

Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung

9,64 % p. a.

Geduldete Kontoüberziehung

9,64 % p. a.
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Dienstleistungspaket Entgelt
[PSD Visa GoldCard
umfasst:
Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Auslandsreise-Krankenversicherung
Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Reise-Service-Versicherung, 
Reiserücktrittskosten-Versicherung, 
Reisebuchungsservice]

_______________

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt.

1 Die aufgeführten Entgelte für die Ausführung einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
2 Die aufgeführten Entgelte für die Gutschrift einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durchgeführt wurde;
Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
3 Die aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
4 Die aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
5 25 Verfügungen pro Konto pro Kalenderjahr kostenlos. 
Ab der 25. Verfügung pro Konto 1,02 EUR pro Verfügung.
6 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
7 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
8 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
9 12 Freiverfügungen pro Jahr 
10 Siehe unter Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung.
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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank RheinNeckarSaar eG
 

Kontobezeichnung: PSD GiroBasic
Datum: 01.04.2025

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung Kontoführung im 

Klassik-Status
3,40 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 40,80 EUR
Kontoführung im Silber-
Status

0,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 10,80 EUR
Kontoführung im Gold-
Status

0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR
Kontoführung im Platin-
Status

0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR
Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
- Ausgabe einer Debitkarte [girocard VPAY] 
  je Kontoinhaber
- 25 Bargeldabhebungen mit der Debitkarte
  [girocard V PAY] pro Kalenderjahr
  im BankCard Servicenetz

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung1 In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Überweisung mit IBAN 
innerhalb der Bank
        
online/SB-Terminal je 
Auftrag                          

0,30 EUR

telefonisch/beleghaft je 
Auftrag  

3,00 EUR
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formlos je Auftrag 5,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,30 EUR

Gutschrift einer Überweisung2 In Euro aus den EWR-Staaten
Überweisung innerhalb 
der Bank 0,30 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,30 EUR

Dauerauftrag Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(online/SB-Terminal

0,00 EUR

Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(telefonisch/beleghaft)

2,00 EUR

Lastschrift3 In Euro aus den EWR-
Staaten 0,30 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 1,50 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 1,50 EUR

Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[digitale girocard] Pro Jahr 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR

[girocard V PAY] Pro Jahr 9,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 9,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte
[PSD Visa BasicCard] Pro Jahr 20,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 20,00 EUR
[PSD Visa Card] Pro Jahr 25,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 25,00 EUR
[PSD Visa GoldCard] Pro Jahr 70,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 70,00 EUR
Bargeldeinzahlung In Euro

Am Schalter 0,00 EUR
Am Automaten 0,00 EUR

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten [girocard V Pay]4

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der girocard
An eigenen Geldautomaten 
der Bank 0,00 EUR
Bei Banken, die am BankCard
ServiceNetz teilnehmen 1,02 EUR5

Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen im
girocard-System entfällt
- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen
(V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen in den folgenden Zahlungs-
systemen (V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der Mastercard/Visa Card
An eigenen Geldautomaten der Bank
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR6

Bei anderen Kreditinstituten
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR7
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 5,00 EUR

Bei Kreditinstituten außerhalb der EWR-Staaten
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR8

zzgl. -,-- % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

PSD Visa BasicCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

PSD Visa BasicCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR9

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
-,-- % vom Umsatz10

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [PSD Visa BasicCard, PSD 
Visa Card, PSD Visa GoldCard]

Mit der Mastercard/Visa Card

1,75 % vom Umsatz

Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung

9,64 % p. a.

Geduldete Kontoüberziehung

9,64 % p. a.
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Dienstleistungspaket Entgelt
[PSD Visa GoldCard
umfasst:
Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Auslandsreise-Krankenversicherung
Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Reise-Service-Versicherung, 
Reiserücktrittskosten-Versicherung, 
Reisebuchungsservice]

_______________

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt.

1 Die aufgeführten Entgelte für die Ausführung einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
2 Die aufgeführten Entgelte für die Gutschrift einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durchgeführt wurde;
Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
3 Die aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
4 Die aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
5 25 Verfügungen pro Konto pro Kalenderjahr kostenlos. 
Ab der 25. Verfügung pro Konto 1,02 EUR pro Verfügung.
6 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
7 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
8 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
9 12 Freiverfügungen pro Jahr 
10 Siehe unter Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung.
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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Kontobezeichnung: PSD Wertpapier-Abrechnungskonto
Datum: 01.04.2025

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung monatlich 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR

Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
Buchungen zu Gunsten des PSD Bank 
RheinNeckarSaar eG Depots, der Union 
Investment, der R+V und der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall für den Kontoinhaber sind 
kostenlos. 
Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Überweisung mit IBAN 
innerhalb der Bank  
(nur zugunsten eines 
vereinbarten 
Referenzbankkontos)          

0,00 EUR

Echtzeit-Überweisung
(nur zugunsten eines 
vereinbarten 
Referenzbankkontos)

0,00 EUR

Gutschrift einer Überweisung In Euro aus den EWR-Staaten
Überweisung innerhalb 
der Bank 0,00 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,00 EUR

Dauerauftrag Dienst nicht verfügbar

Lastschrift Dienst nicht verfügbar
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Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 1,50 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 1,50 EUR

Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte Dienst nicht verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte Dienst nicht verfügbar

Bargeldeinzahlung Dienst nicht verfügbar

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar

Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten

Dienst nicht verfügbar

Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

Dienst nicht verfügbar

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

Dienst nicht verfügbar

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

Dienst nicht verfügbar

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung

Dienst nicht verfügbar

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung

Dienst nicht verfügbar

Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung Dienst nicht verfügbar

Geduldete Kontoüberziehung

9,64 % p. a.
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Entgeltinformation

Name des Kontoanbieters: PSD Bank RheinNeckarSaar eG
 

Kontobezeichnung: Basiskonto
Datum: 01.04.2025

• Hiermit informieren wir Sie über die Entgelte, die bei Nutzung der wichtigsten mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Dienste anfallen, damit Sie diese mit anderen Konten vergleichen können.

• Darüber hinaus können auch Entgelte für hier nicht aufgeführte Dienste anfallen. Umfassende 
Informationen erhalten Sie in dem Preisaushang sowie Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenfrei erhältlich.

Dienst Entgelt
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Kontoführung Kontoführung 4,90 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 58,80 EUR
Umfasst ein Dienstleistungspaket bestehend 
aus:
- Kontoführung für Kontoinhaber unter
  25 Jahren kostenlos
- 25 Bargeldabhebungen mit der Debitkarte
  [girocard V PAY] pro Kalenderjahr
  im BankCard Servicenetz

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste 
werden getrennt in Rechnung gestellt.

Zahlungen (ohne Karten)
Überweisung1 In Euro innerhalb der 

EWR-Staaten 
Überweisung mit IBAN 
innerhalb der Bank
        
online/SB-Terminal je 
Auftrag                          

0,00 EUR

telefonisch/beleghaft je 
Auftrag  

2,00 EUR

formlos je Auftrag 5,00 EUR

Echtzeit-Überweisung 0,00 EUR
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Gutschrift einer Überweisung2 In Euro aus den EWR-Staaten
Überweisung innerhalb 
der Bank 0,00 EUR
Überweisung von einem 
anderen Zahlungs-
dienstleister 0,00 EUR

Dauerauftrag Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(online/SB-Terminal

0,00 EUR

Einrichtung/Änderung 
Dauerauftrag 
(telefonisch/beleghaft)

2,00 EUR

Lastschrift3 In Euro aus den EWR-
Staaten 0,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
Lastschrift

In Euro aus den EWR-
Staaten 1,50 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung 
eines Überweisungsauftrags In Euro in EWR-Staaten 1,50 EUR

Karten und Bargeld
Ausgabe einer Debitkarte
[digitale girocard] Pro Jahr 0,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 0,00 EUR

[girocard V PAY] Pro Jahr 9,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 9,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte
[PSD Visa BasicCard] Pro Jahr 20,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 20,00 EUR
[PSD Visa Card] Pro Jahr 25,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 25,00 EUR
[PSD Visa GoldCard] Pro Jahr 70,00 EUR

Jährliche Gesamtentgelte 70,00 EUR
Bargeldeinzahlung In Euro

Am Schalter 0,00 EUR
Am Automaten 0,00 EUR

Bargeldauszahlung Dienst nicht verfügbar
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am Geldautomaten [girocard V Pay]4

In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der girocard
An eigenen Geldautomaten 
der Bank 0,00 EUR
Bei Banken, die am BankCard
ServiceNetz teilnehmen 1,02 EUR5

Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen im
girocard-System entfällt
- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen
(V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kunden-
entgelt erheben können
- Verfügungen in den folgenden Zahlungs-
systemen (V PAY)
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
In Euro innerhalb der EWR-Staaten
Mit der Mastercard/Visa Card
An eigenen Geldautomaten der Bank
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR6

Bei anderen Kreditinstituten
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR7
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Bargeldauszahlung mit der Debitkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard
Bei Kreditinstituten innerhalb der EWR-Staaten

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 5,00 EUR

Bei Kreditinstituten außerhalb der EWR-Staaten
1,00 % vom Umsatz, 

mind. 5,00 EUR
Mit der Mastercard/Visa Card
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland
-,-- % vom Umsatz, 

mind. -,-- EUR8

zzgl. -,-- % vom Umsatz
bei Zahlung in Fremdwährung

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am 
Geldautomaten

PSD Visa BasicCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Inland 2% mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte
am fremden Geldautomaten
in Fremdwährung

PSD Visa BasicCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa Card im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR
PSD Visa GoldCard im 
Ausland
zzgl. 1,75% % vom 
Umsatz bei Zahlung in 
Fremdwährung 2% mind. 5,00 EUR9

Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [girocard V PAY]

Mit der girocard

1,00 % vom Umsatz, 
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Mit der Mastercard/Visa Card
-,-- % vom Umsatz10

Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in 
Fremdwährung [PSD Visa BasicCard, PSD 
Visa Card, PSD Visa GoldCard]

Mit der Mastercard/Visa Card

1,75 % vom Umsatz

Überziehungen und damit verbundene Dienste
Eingeräumte Kontoüberziehung

9,64 % p. a.

Geduldete Kontoüberziehung

9,64 % p. a.
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Dienstleistungspaket Entgelt
[PSD Visa GoldCard
umfasst:
Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Auslandsreise-Krankenversicherung
Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Reise-Service-Versicherung, 
Reiserücktrittskosten-Versicherung, 
Reisebuchungsservice]

_______________

Über diese Anzahl hinausgehende Dienste werden getrennt in Rechnung gestellt.

1 Die aufgeführten Entgelte für die Ausführung einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
2 Die aufgeführten Entgelte für die Gutschrift einer Überweisung werden
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durchgeführt wurde;
Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist
3 Die aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
4 Die aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder
bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind
5 25 Verfügungen pro Konto pro Kalenderjahr kostenlos. 
Ab der 25. Verfügung pro Konto 1,02 EUR pro Verfügung.
6 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
7 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
8 Siehe unter Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten.
9 12 Freiverfügungen pro Jahr 
10 Siehe unter Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung.



Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr
Fassung: September 2021

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden zwei Verfahren:
Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren”
Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren”

Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können 
Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Für Verbraucher kommt Abschnitt B. der Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr da-
her nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Änderung

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der 
Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das 
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten 
und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss
• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
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2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die 
weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen 
Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätzlich angegebe-
nen BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet 
werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-
Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Au-
torisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwi-
schengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, über-
mitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthalten sein:
• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
• Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
• Name des Kunden (sofern verfügbar),
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer A. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. 
Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen 
erteilte Einzugsermächtigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Name des Kunden,
• Kundenkennung nach Nummer A. 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in Textform – 
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis” wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften 
einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese 
Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger 
erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungs-
empfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige 
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben.
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(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-
Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 2 und Satz 5 bzw. Nummer A. 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die 
für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer A. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis” ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
• der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer A. 2.2.3 zugegangen ist,
• der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nichtzulassung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A. 2.2.4 zugegangen ist,
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt 

(fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,
• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist
oder
• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz

– eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
– eine Mandatsreferenz fehlt,
– ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
– kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag4 nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer A. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A. 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer A. 2.4.4 verein-
barten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die 
Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können. Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe 
Nummer A. 2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsan-
sprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückli-
che Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
A. 2.6.2.
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2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an 
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, 
hat die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank 
ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des 
Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A. 2.4.4 
Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschrift-
betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern A. 2.6.1 und A. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,
und
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den Ansprüchen in Nummer A. 2.6.2 und in Nummer A. 2.6.3 bei einer nicht 
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Ansprüchen aus 
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
• Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 

und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers eingegangen ist.
• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 

ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den 
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist die Bank 
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung 
des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
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(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.6.1 bis A. 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer A. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können
oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher5 ist, an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten 
folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten 
und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
• der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten 
Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die 
Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und 
die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als 
dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätzlich 
angegebenen BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet 
werden.
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2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-
Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In die-
ser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige 
zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, über-
mitteln und speichern.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthalten sein:
• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
• Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
• Name des Kunden,
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B. 2.2.1 unverzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der verein-
barten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
• Mandatsreferenz,
• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen und
• Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unver-
züglich, möglichst in Textform, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte möglichst in Textform er-
folgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits 
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer B. 2.2.4 Absätze 2 und 3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies verein-
bart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines 
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des 
Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zugang dieser Weisung 
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer B. 2.2.1 Satz 3).
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2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis” ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
• der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.2 vorliegt,
• der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß Nummer B. 2.2.3 zugegangen ist,
• der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.4 zugegangen ist,
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt 

(fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,
• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist
oder
• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz

– eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
– eine Mandatsreferenz fehlt,
– ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
– kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag4 
nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer 
SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B. 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die 
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Firmen-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2, 
vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsempfän-
gers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten 
Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B. 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an 
welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
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2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen 
kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Ersatz eines hierdurch ent-
stehenden Schadens nach Maßgabe folgender Regelungen verlangen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.
• Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 

Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat 
sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A. 2.6.2 bis A. 2.6.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfängers eingegangen ist.
• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 

ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den 
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunkts nicht möglich, so ist die Bank 
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des 
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 und B. 2.6.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer B. 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können
oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, 
Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
5 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden 
Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers zu verwenden.

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums2

Euro IBAN

Inland oder innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums

Andere Währung
als Euro

· IBAN und BIC3 oder
· Kontonummer und BIC

Außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums

Euro oder
andere Währung

· IBAN und BIC oder
· Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank 
anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise 
Nummern 3.1.1 und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben kön-
nen zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, un-
vollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der 
Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb 
des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Bei-
spiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung 
notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zah-
lungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum 
Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen An-
nahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf-
folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung 
gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr 
möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag 
abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung 
der Überweisung erteilt hat.
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(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der 
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäfts-
tags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des 
Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuer-
langen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustimmung 
des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und 
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und 
ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist 
(Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließ-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und 
Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 
können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stel-
len und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, 
ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechen-
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter-
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen 
Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 
6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR4) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist 

stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung ge-
stellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Ge-
schäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem 
der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet 
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten 
aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden 
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
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(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzuneh-
men, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben 
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-

stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 

Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die 
die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungs-

empfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, 
dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der 
Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 
und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR6) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen 

der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet 
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten 
Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten 
aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden 
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzuneh-
men, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 
wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
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3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile 
der Überweisung

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in 
den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben etwaigen Her-
ausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 

Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 
Euro je Überweisung begrenzt.

 Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 

Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach dem Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank 
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 
2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen 

der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
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3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet 
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelun-
gen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-

stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 

Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 

Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum be-
müht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Textform unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zah-
lungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer 
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Sonderbedingungen für die Ausführung von Echtzeit-Über-
weisungen
Fassung: Januar 2021

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden im Echtzeit-Überweisungsverfahren gelten die folgenden besonderen Ausführungsbe-
dingungen ergänzend zu den „Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr“, sofern im Folgenden keine anderweitige Vereinbarung getrof-
fen wird. Weitere Regelungen sind Bestandteil des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“. Hierzu wird an entsprechenden Stellen auf das „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ verwiesen.

1 Begriffsbestimmung und wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Bank elektronisch beauftragen, durch eine Echtzeit-Überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des Gebiets des einheit-
lichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) innerhalb der Ausführungsfrist gemäß Nummer 5 zu übermitteln. Zu SEPA 
gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete. Grundlage bildet das SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren „SEPA INSTANT CREDIT 
TRANSFER (SCT INST) Scheme Rulebook“ des European Payments Council (EPC). Die Ausführung der Echtzeit-Überweisung erfolgt nur dann, wenn 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers am SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren teilnimmt und über entsprechende Zahlungssysteme 
erreichbar ist.1

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist gegenüber dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag möglichst inner-
halb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die Bank stellt dem Zahler Informationen über die Ausführung einer Echtzeit-Überweisung in der über 
das Online-Banking abrufbaren Umsatzliste oder über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg sowie nachträglich über den Kontoauszug 
zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn die Überweisung abgelehnt wird oder nicht ausgeführt werden kann.
Erhält die Bank für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine Echtzeit-Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen und hierüber 
den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie über den Kontoauszug informieren.

2 Betragsgrenze
Für Echtzeit-Überweisungsaufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ergeben bzw. bei der jewei-
ligen Auftragsannahme durch die Bank geprüft und angezeigt werden.

3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der Sonderbe-
dingungen für das Online-Banking den für die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die vereinbarten elek-
tronischen Zugangswege ganztägig an allen Kalendertagen eines Jahres. Mit dem Zugang des Auftrags bei der Bank kann der Kunde diesen nicht 
mehr widerrufen und es beginnt die Ausführungsfrist gemäß der Angaben im Preis- und Leistungsverzeichnis.

4 Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags ablehnen, wenn:
• das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart wurde,
• die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist,
• die Prüfung der Ausführungsbedingungen, zum Beispiel die wirksame Autorisierung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes oder 

der Embargobestimmungen nicht kurzfristig abschließend möglich ist,
• der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der Bank genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbesondere weil dieser 

dieses Verfahren nicht nutzt.
Die Bank wird den Kunden darüber entsprechend der Nummer 1 informieren.

5 Ausführungsfrist
Die Bank ist in Änderung der Nummern 2.2.1, 3.1.2 und 3.2.2 der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet, sicherzustellen, 
dass der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach erfolgreicher Prüfung der Ausführungsvoraussetzungen gemäß der im Preis- und Leistungs-
verzeichnis vereinbarten Ausführungsfrist bei dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

1 Siehe hierzu unter www.epc-cep.eu. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden Zahlungsdienstleister am Echtzeit-Überweisungsverfahren des EPC (European Payments Council) kann dort abge-
rufen werden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und Miquelon, 
Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

440 370    12.20  YC0PRF3 SBO 500025 Seite 1 von 1



Sonderbedingungen
für den Scheckverkehr
Stand: Oktober 2018

1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aus-
händigung gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Insti-
tut zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht 
keine Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken 
für Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für Order-
schecks ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene Scheckvor-
drucke, gelten ebenfalls diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausgehän-
digt. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf 
Vollständigkeit zu prüfen.

2 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwen-
dung von Scheckvordrucken und Schecks

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorg-
falt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und 
Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfäl-
tig zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderun-
gen und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorge-
nommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben un-
ter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben 
werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks ver-
schrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, 
so ist er zu vernichten.

3 Haftungsverteilung
(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbe-
sondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung 
abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur be-
lasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

4 Einlösung trotz mangelndem Guthaben
Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder 
über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit (eingeräumte 
Kontoüberziehung) hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügun-
gen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die 
Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für geduldete 
Kontoüberziehungen zu verlangen.

5 Beachtung von Schecksperren
Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, 
wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Be-
rücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs 
möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut 
eine Schecksperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang des 
Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das bezogene 
Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht in Textform um 
weitere sechs Monate verlängert.

6 Fremdwährungsschecks
Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäf-
ten ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

7 Zusätzliche Regelungen für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Ein-
zug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Be-
zahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der inner-
halb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zah-
lung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Order-
schecks.
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Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)
Fassung: August 2022

A. Garantierte Zahlungsformen

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

C. Zusatzanwendungen

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit

A. Garantierte Zahlungsformen
I. Geltungsbereich
Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet 
sind.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).
c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, so-
fern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet 
ist.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte 
entsprechend ausgestattet ist.
c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines 
fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen 
kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.
b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensyste-
men bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN 
verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Onli-
ne-Handel) im Rahmen von fremden Debitkartensystemen. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das 
fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
c) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium 
für Zusatzanwendungen
• der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrags (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
• eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unternehmensge-

nerierte Zusatzanwendung).

4 Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-Handel:
Zusätzlich wird die Bank über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten hinterlegt 
hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen (Aktualisierungsservice), um 
z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten automatisch zu ermög-
lichen.

II. Allgemeine Regeln
1 Ausgabe der Karte
Die girocard kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles 
Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 
anderes geregelt. Für digitale Karten sind ergänzend die Nutzungshinweise für die digitale Karte zu beachten.
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2 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie 
kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der 
Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurück-
gegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen elektronisch 
sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass weiterhin eine 
Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen möglich ist.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des 
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung ge-
nannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5 Rückgabe der girocard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen 
beziehungsweise die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. 
durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben bzw. 
die digitale Karte zu löschen. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, 
das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bank-
generierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

6 Sperre und Einziehung der girocard
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die Löschung der digitalen 
Karte verlangen oder selbst veranlassen,
• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zu-
satzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, 
zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschrei-
ben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der girocard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt 
werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, z. B. Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre oder Lö-
schung tätigen.
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7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbe-
sondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in dem gleichen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der digitalen 
Karte verwendet wird, oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenenfalls zulasten zusätzlich definierter Konten, auf 
die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte 
nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein anderes Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsme-
dium abgesichert werden kann, so darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der Karte 
erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu 
benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 
116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur 
möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst 
sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der 
Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre 
auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstim-
mung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Bank an-
zuzeigen.

(4) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die Bank im 
Rahmen von § 675l Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, 
sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatz-
karte verpflichtet ist.

(5) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.

(6) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät, auf dem die 
digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte gespeichert 
ist, kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.

(7) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwen-
dung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(8) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu un-
terrichten.

8 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgängen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automatisierte Kasse oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Zahlungs-
vorgängen durch Heranführen der Karte an die automatisierte Kasse oder den Geldautomaten erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs. Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Wenn beim Einsatz der Debitkarte im Online-Handel besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. 
Weitere Informationen über die von der Bank unterstützten Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den 
Geschäftsräumen der Bank verfügbar sowie auf ihrer Internetseite abrufbar. Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen im Rahmen 
eines fremden Debitkartensystems die geforderten Kartendaten z. B. über das Telefon angegeben werden. Nach Erteilung der Zustimmung kann 
der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht mehr widerrufen. In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Bank die für die Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert.

9 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (A. II. 3) verfügbaren Geldbetrag zu 
sperren, wenn
• der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.
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10 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgängen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, wenn
• der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemäß A. II. 8 autorisiert hat,
• der für den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.

11 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, 
dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

12 Entgelte und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte für Verbraucher: Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kon-
toinhaber nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

(3) Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden.

14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Ge-
schäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenver-
fügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Grün-
de für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto 
belastet wurden.

(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A. II. 11 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Verfügungsbetrags auf dem 
Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Kartenin-
habers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

551 490    08.22  YC0PRF3 SDO 503160 Seite 4 von 8



14.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II. 14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die 
der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem 
Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der 
Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber 
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
• für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

und
• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Karten-
verfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach 
Nummer A. II. 14.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

15 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen z. B. in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach 
Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
• es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 

Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder
• der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der 

Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands 
und des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach 
Absatz 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für 
den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und 
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kartenin-
haber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.
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(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin-
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
• den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mit-

geteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,
• die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in 

dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
• die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat oder
• die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder 
hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank ab-
weichend von den Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden 
Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen

1.1 Verfügungsrahmen der girocard
Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungs-
rahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte 
durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, 
werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den 
Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der 
Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen 
Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingege-
ben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstan-
dungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden 
ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mecha-
nismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber 
nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

2 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkan-
bieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten 
Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom 
Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto 
führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des 
Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) 
einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird 
das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-
Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, 
wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.
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2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen 
Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittel-
bar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Überwei-
sungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Verfü-
gungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. 
Abweichend von A. II. 15.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer Verfügungsrahmen 
gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.

2 SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der persönlichen Geheimzahl an Geldautomaten über Sparkonten, die durch 
besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparverkehr). Die 
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich 
nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldautomaten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten ver-
einbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils für einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit denen der 
Verfügungsrahmen überschritten würde, werden abgewiesen. Der Verfügungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die versproche-
ne Leistung beschränkt.

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

2.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen richtet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1 
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (B. 2.1) beschränkt.

2.6 Geltung der „Sonderbedingungen für die SparCard“
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die SparCard“ in dem Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

551 490    08.22  YC0PRF3 SDO 503160 Seite 7 von 8



C. Zusatzanwendungen
1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der girocard
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elek-
tronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt 
der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen 
dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine 
Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermög-
licht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerier-
te Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber 
dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige 
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem 
Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank 
geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kar-
tenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem 
separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfü-
gung gestellt worden ist.

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung 
in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

551 490    08.22  YC0PRF3 SDO 503160 Seite 8 von 8



Sonderbedingungen für die digitale girocard (Debitkarte)
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Fassung: August 2024

1 Anwendungsbereich
Die digitale girocard ist eine Debitkarte (nachfolgend „digitale Karte“ genannt), die dem Kunden entweder virtuell zur Speicherung auf einem 
mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren (nachfolgend „virtuelle Karte“ genannt) 
oder in Verbindung mit der physischen girocard digital mittels eines mobilen Endgeräts erzeugt (nachfolgend „digitalisierte Karte“) bereitgestellt 
wird (beide Ausprägungen nachfolgend „digitale Karte“). Es gelten die „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“, sofern in den 
„Sonderbedingungen für die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist. 
Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden Bank und dem Kontoinhaber. Vertragliche Vereinbarungen 
zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, bei denen digitale 
Karten hinterlegt werden können) bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Bank betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des 
mobilen Endgeräts, von Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), bei denen die digitale Karte hinterlegt werden kann.

2 Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Bank authenti-
fiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe die Bank die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der 
digitalen Karte überprüfen kann.

Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und 
biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrfunktionen des mobilen Endgeräts (z. B. 
der Entsperrcode) jeweils als zweiter Faktor, vereinbart. Die Eingabe der für die virtuelle Karte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist 
ausschließlich bei der Verfügung von Bargeld einzusetzen.

3 Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).
b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im 
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer 
digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-Handel 
mit dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.
c) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen eines 
fremden Systems, soweit die digitale Karte entsprechend ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Karte im Rahmen eines fremden Systems 
erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

Der Karteninhaber kann die digitalisierte Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, ausschließlich für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:

Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im 
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer 
digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-Handel 
mit dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.

4 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Karte durch Heranführen des mobilen Endgeräts an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch 
Bestätigung der Bezahlanwendung, erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Dazu kann im 
Rahmen des Bezahlvorgangs zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder die Eingabe des Entsperrcodes des 
Geräts (je nach vorhandener Funktion auf dem mobilen Endgerät) erforderlich sein. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der 
Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank, die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen 
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

5 Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfügungsrahmen
a) Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüberziehung 
vornehmen. Wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der digitalen Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen führt zu einer geduldeten 
Überziehung.
b) Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Karteninhaber Verfügungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des für die 
digitale Karte geltenden Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene 
Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der digitalen Karte überschritten würde, können unabhängig 
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber kann mit der 
kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der digitalen Karte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten 
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens für diese Karte vereinbaren.
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6 Sperre der digitalen Karte
a) Die Bank darf die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), wenn sie berechtigt ist, den 
Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten Authentifi-
zierungselemente des Karteninhabers oder der digitalen Karte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements oder der digitalen Karte besteht. Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter 
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre, unterrichten. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, wenn die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Bank wird die digitale Karte entsperren oder 
eine neue digitale Karte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.
b) Eine Sperre ausschließlich der digitalisierten Karte bewirkt keine Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debitkarte muss 
separat vorgenommen werden und hat keine Sperre der digitalisierten Karte zur Folge; die virtuelle Karte ist jedoch im Fall der Sperrung der 
physischen Debitkarte ebenfalls gesperrt.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung der digitalen Karte verwendeten biometrischen Merkmale 
(z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler Karte und den Entsperrcode des mobilen Endgeräts vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Karte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.

Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
• nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
• nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler Karte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Karte ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen, die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte digitale Karte nicht nutzen können,
• ist die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch 

Verkauf, Entsorgung),
• muss der Karteninhaber, die ihm vom Hersteller des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte jeweils angebotenen Software-Updates installieren,
• muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Karte von der Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff 

anderer Personen sicher verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler 
Karte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen Merkmale 
anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der 
Speicherung der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät zu entfernen.

7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann 
der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem 
Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit 
Bankleitzahl – und die Kontonummer oder die IBAN (International Bank Account Number) angegeben werden. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl 
oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss 
er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
c) Durch die Sperre der digitalen Karte bei der Bank beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum 
mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser 
Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Kartenverfügung zu unterrichten.
d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die 
Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgeräts hat 
keine Sperre der digitalen Karte zur Folge.

8 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
• der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß Nummer 4 erteilt hat,
• der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten sind oder
• die digitale Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.
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9 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, 
dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung 
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen 
Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung befunden hätte.
b) Der Kontoinhaber kann über die Nummer 9.2 a) hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto 
belastet wurden.
c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

9.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte in 
einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
• für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung 
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Num-
mer 9.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.
b) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 

der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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10 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Karte (z. B. durch Verlust seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente, werden 
ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im 
Online-Handel, dann haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. 
Seine Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
b) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
• es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 

Verwendung der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken oder
• der Verlust der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle der Bank 

oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
c) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach den Absätzen a) und b) 
auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber, die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig 
verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
d) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz a) und 
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstanden sind, 
wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank erfolgt nur, wenn der 
Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
e) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach 
Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist.
f) Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
• der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich 

mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon Kenntnis erlangt hat oder
• der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät 

aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Karte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder
• die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. 

durch Verkauf, Entsorgung).

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die 
digitale Karte geltenden Verfügungsrahmen.
g) Hat die Bank beim Einsatz der digitalen Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht ver-
langt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der 
Bank abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.

Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden 
Schäden.

11 Kündigung
Die Bank ist berechtigt, den Vertrag über die Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von 
mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im Übrigen bleiben 
die Kündigungsrechte nach Nr. 19 Abs. 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.

12 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den 
Karteninhaber ausgegebenen digitalen Karte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus 
dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen. Gleiches gilt für Funktionsstörungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in die die digitale Karte hinterlegt 
worden ist.

13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise 
für die gesicherte Authentifizierung 
bei Zahlungen mit der girocard (Debitkarte) im Internet
Stand: 12/2022

 

1 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure
1.1 Nach A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard 
(Debitkarte)“ ist der Karteninhaber verpflichtet zur Vermeidung von 
Missbräuchen ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung bei 
Internet-Zahlungen einzusetzen, sofern ein solches sicheres Bezahlver-
fahren für Internet-Zahlungen von der Kartenakzeptanzstelle (nachfol-
gend „Akzeptanzstelle“) unterstützt und dessen Nutzung durch den He-
rausgeber (Bank) gefordert wird.

1.2 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure sind solche sichere 
Bezahlverfahren, die dazu dienen sicherzustellen, dass ein Zahlungsauf-
trag bei einer Akzeptanzstelle, die an diesem Verfahren teilnimmt, auch 
tatsächlich vom Karteninhaber autorisiert wurde und die Karte nicht zu 
Unrecht belastet wird. Hierzu erteilt der Karteninhaber beim Bezahlvor-
gang gegenüber einem Dienstleister der Bank mittels Eingabe einer auf 
den Einzelumsatz bezogenen Transaktionsnummer (TAN) und der Beant-
wortung einer Sicherheitsfrage oder alternativ durch Freigabe in einer 
durch die Bank bereitgestellten App der Akzeptanzstelle die Zustim-
mung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisierung nach A. II. 
Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“). Die hier-
für benötigte TAN wird an ein zum SMS-Empfang geeignetes Endgerät 
(z. B. Mobiltelefon) übermittelt oder die Freigabe wird in einer auf dem 
Endgerät des Karteninhabers installierten, durch die Bank bereitgestell-
ten, App durchgeführt.

1.3 Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den „Sonderbe-
dingungen für die girocard (Debitkarte)“. Im Falle eines Widerspruchs 
zwischen diesen und den vorliegenden Sonderbedingungen gehen die 
„Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“ vor.

1.4 Zur Nutzung des App-Verfahrens ist die Installation einer von 
der Bank bereitgestellten App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Smart-
phone) erforderlich. Anbieter der App ist die Rechenzentrale der Bank. 
Die Nutzung des SMS-Verfahrens setzt die Erreichbarkeit per SMS 
voraus. Die Nutzung des App-Verfahrens setzt zusätzlich eine Internet-
verbindung des Endgerätes voraus. Beides gehört nicht zum Leistungs-
angebot der Bank. Beide Verfahren setzen weiter die Erreichbarkeit des 
Berechtigungsdienstes via Internet voraus. Der Berechtigungsdienst ist 
mit Ausnahme üblicher Wartungs- und Updatezeiten erreichbar.

2 Registrierung

2.1 Erforderliche Daten und technische Anforderungen
Um sich zur Teilnahme an diesen sicheren Bezahlverfahren zu registrie-
ren, benötigt der Karteninhaber
• seine Kartennummer,
• für das „SMS-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Mobiltelefon) mit der 

Möglichkeit des SMS-Empfangs (nachfolgend „Mobiltelefon“ ge-
nannt) und einen von der Bank automatisch oder auf Kundenanforde-
rung übermittelten Aktivierungscode oder

• für das „App-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Smartphone/Tablet) mit 
der Möglichkeit der Nutzung der durch die Bank bereitgestellten App 
und einen von der Bank automatisch oder auf Kundenanforderung 
übermittelten Aktivierungscode, alternativ einen Online-Banking-Zu-
gang der kartenausgebenden Bank.

Die Bank behält sich das Recht vor, nicht beide vorgenannten Verfahren 
anzubieten oder sie durch ein anderes oder mehrere andere Verfahren 
zu ersetzen. Sie wird den Karteninhaber hierüber vorab unterrichten. Die 
Registrierung ist auf der Internetseite der Bank möglich.

2.2 Registrierungsprozess für das SMS-Verfahren
Hierbei legt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobiltelefons fest, 
an das künftig die zur Autorisierung des Zahlungsauftrags erforderli-
chen TANs übermittelt werden sollen. Zur Registrierung wird dem Kar-
teninhaber ein Aktivierungscode an seine hinterlegte Anschrift übermit-
telt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Festlegung 
seiner Mobilfunknummer sowie der Antwort auf eine auszuwählende Si-
cherheitsfrage auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser 
benannten Website einmalig eingeben. Danach ist das SMS-Verfahren 
freigeschaltet.

2.3 Registrierungsprozess für das App-Verfahren
Das App-Verfahren setzt voraus, dass der Karteninhaber die von der 
Bank bereitgestellte App auf seinem Endgerät installiert und mit seiner 
girocard (Debitkarte) (nachfolgend „Karte“) per Aktivierungscode 
verknüpft. Die bei erstmaliger Nutzung der App erzeugte Kennung ist 
bei der Registrierung anzugeben. Zur Registrierung wird dem Karten-
inhaber einmalig ein Aktivierungscode an seine hinterlegte Anschrift 
übermittelt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Bestä-
tigung der angegebenen Kennung auf der Internetseite der Bank oder 
einer von dieser benannten Website einmalig eingeben. Danach ist das 
App-Verfahren freigeschaltet und der Karteninhaber hat die Möglich-
keit, Zahlungen innerhalb der App freizugeben.

Alternativ zur Nutzung des Aktivierungscodes kann der Karteninhaber 
als Nutzer des Online-Bankings der kartenausgebenden Bank eine Re-
gistrierung für das App-Verfahren im Online-Banking vornehmen, die 
durch eine unterstützte Methode zur starken Kundenauthentifizierung 
zu bestätigen ist.

2.4 Weitere Informationen
Die Bank wird den Karteninhaber niemals per E-Mail oder Anruf zur 
Registrierung oder Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffor-
dern.

Der Ablauf der Registrierung und die Bezugsquellen der Anwendung 
sind in der Information „Mehr Sicherheit beim Online-Shopping“ be-
schrieben, die dem Karteninhaber bereitgestellt wird und bei der Bank 
erhältlich ist.

3 Gesichertes Bezahlverfahren

3.1 SMS-Verfahren
Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der 
Akzeptanzstelle gefordert wird, erhält der Karteninhaber eine SMS-Be-
nachrichtigung mit Transaktionsdetails und pro Transaktion generierter 
TAN auf sein Endgerät zugestellt. Durch Eingabe der erhaltenen TAN 
und korrekter Beantwortung der Sicherheitsfrage im Kaufprozess wird 
der Zahlungsauftrag autorisiert.
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3.2 App-Verfahren
Beim App-Verfahren werden die Transaktionsdetails via Internet direkt 
an eine besonders geschützte App auf das Endgerät des Karteninha-
bers übermittelt. Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Trans-
aktion von der Akzeptanzstelle gefordert wird, erhält der Karteninha-
ber auf seinem Endgerät eine Benachrichtigung. Die Transaktionsde-
tails werden innerhalb der App angezeigt. Durch Freigabe und Bestä-
tigung innerhalb der App – mittels Freigabe-Code oder biometrische 
Freigabe, sofern vom Betriebssystem des Endgeräts unterstützt – wird 
der Zahlungsauftrag autorisiert.

3.3 Die Nutzung des gesicherten Bezahlverfahrens für Internet-
Zahlungen kann für bestimmte Transaktionen zur Risikoprävention von 
der Bank eingeschränkt sein.

4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninha-
bers

4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags 
über das Internet dürfen lediglich der Name des Karteninhabers, die 
Kartenmarke (Debit Mastercard/Visa Debit), die Kartennummer, das 
Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite genannte drei-
stellige Kartenprüfziffer, aber niemals die PIN angegeben werden. So-
fern für Internet-Zahlungen (innerhalb des EWR) ein Verfahren zur star-
ken Kundenauthentifizierung von der Akzeptanzstelle unterstützt und 
dessen Nutzung durch den Herausgeber (Bank) gefordert wird, ist dieses 
vom Karteninhaber einzusetzen (A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen 
für die girocard (Debitkarte)“).

Bei einem Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung muss eine 
Transaktion mit zwei von drei möglichen Authentifizierungselementen 
(Wissenselement, Besitzelement, Seinselement/Inhärenz) freigegeben 
werden. Wissenselement ist etwas, das nur der Karteninhaber weiß 
(beispielsweise PIN, Kennwort oder die Antwort auf eine Sicherheitsab-
frage), Besitzelement ist etwas, was der Karteninhaber besitzt (bei-
spielsweise ein mobiles Endgerät zum Empfang von TANs oder der 
Freigabe von Nachrichten) und Seinselement/Inhärenz ist etwas, was 
der Karteninhaber ist (beispielsweise biometrische Merkmale wie ein 
Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung).

Im Einzelfall kann auf das Verfahren zur starken Kundenauthentifizie-
rung verzichtet werden, wenn es sich beispielsweise um Kleinstbetrags-
zahlungen handelt oder solche die im Rahmen einer Transaktionsanaly-
se als risikoarm eingestuft wurden. Ebenso kann beispielsweise bei wie-
derkehrenden Zahlungen gleichen Betrags an eine Akzeptanzstelle nach 
der ersten Zahlung einer solchen Serie von der Verfahrensnutzung ab-
gesehen werden oder wenn der Karteninhaber die Akzeptanzstelle 
individuell auf eine Liste vertrauenswürdiger Empfänger aufgenommen 
hat, falls dies vom Herausgeber (Bank) angeboten wird. Die Nutzung des 
Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung kann bei Akzeptanz-
stellen außerhalb des EWR optional vom Herausgeber (Bank) gefordert 
werden (A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debit-
karte)“).

4.2 Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu 
achten, dass die übermittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen 
werden (https://) und dass immer ein sicheres Bezahlverfahren einge-
setzt wird, sofern von der Akzeptanzstelle unterstützt. Die Wissensele-
mente sind vom Karteninhaber vor Kenntnisnahme durch Dritte zu 
schützen, Besitzelemente sind vor Missbrauch zu schützen, insbesonde-
re indem der Zugriff unberechtigter Personen verhindert wird oder 
installierte Zahlungs- und Sicherheits-Apps so konfiguriert werden, 
dass sie von anderen Personen nicht genutzt werden können. Seinsele-
mente/Inhärenz dürfen insbesondere auf dem Endgerät nur verwendet 
werden, wenn nur die biometrischen Merkmale des Karteninhabers 
darauf verwendet werden.

4.3 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter 
zur Durchführung von Internet-Zahlungen Zugang zu seinem für das 
Verfahren genutzten Endgerät erlangt. Das Endgerät ist vor Verlust und 
Diebstahl zu sichern. Im Fall von Verlust oder Diebstahl des Endgerätes 
ist nach Möglichkeit die App per Fernzugriff zu löschen und die SIM-
Karte des Endgerätes sperren zu lassen. Zugangsdaten zur App dürfen 
nicht auf dem Endgerät gespeichert werden. Die App darf nicht auf End-
geräten eingesetzt werden, deren Betriebssystem manipuliert wurde, 
z. B. durch sogenannte Jailbreaks oder Rooten oder sonstige nicht vom 
Hersteller des Endgeräts freigegebene Betriebssystemvarianten.

4.4 Das Endgerät, das zur Freigabe der Transaktion dient, sollte 
nicht gleichzeitig für die Internet-Zahlungen genutzt werden (physi-
sche Trennung der Kommunikationskanäle).

4.5 Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der von der Bank 
dem Nutzer übermittelten Transaktionsdaten mit den von ihm für die 
Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist 
die Transaktion abzubrechen und die Bank zu informieren (A. II. Ziffer 7.4 
Absatz 3 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“.

4.6 Der Karteninhaber hat die App nur aus offiziellen App-Stores 
(Apple App Store oder Google Play Store) herunterzuladen und die für 
die App vorgesehenen Updates regelmäßig zu installieren.

5 Änderung der Mobilfunknummer/Kennung der App
5.1 Sollte der Karteninhaber seine für das Verfahren genutzte Ken-
nung (Sicherheitsfrage und/oder Mobilfunknummer für SMS-Empfang 
bzw. Kennung für App-Nutzung) ändern wollen, steht ihm hierfür auf 
der Registrierungswebseite der Bank bzw. bei Nutzung des App-Verfah-
rens in deren Online-Banking-System, eine entsprechende Funktion zur 
Verfügung.

5.2 Ist kein Nachrichten-Versand an die bisher registrierte Kennung 
möglich (z. B. das Endgerät mit der hinterlegten Kennung wurde gestoh-
len), muss der Karteninhaber den Registrierungsprozess erneut durch-
laufen, oder das Gerät für das App-Verfahren im Online-Banking deakti-
vieren.

6 Abmeldung vom Verfahren
6.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am sicheren Be-
zahlverfahren abmelden, indem er auf der Registrierungswebseite der 
Bank den Button „Benutzerdaten löschen“ betätigt.

6.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm erst 
nach Abschluss einer Neuregistrierung wieder möglich, seine Karte für 
Internet-Zahlungen bei am sicheren Bezahlverfahren teilnehmenden 
Akzeptanzstellen einzusetzen.

7 Datenerhebung und Datenverarbeitung, Einschaltung 
Dritter

7.1 Der Herausgeber (Bank) bedient sich zur Bewirkung der von ihr 
bzw. ihm im Rahmen von Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure zu er-
bringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu 
erbringenden Leistungen Dritter.

7.2 Hat ein beauftragter Dienstleister seinen Sitz in einem Land 
außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums (z. B. Schweiz oder USA) wird der Herausgeber (Bank) vor der 
Datenübermittlung für ein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne 
der aktuellen gesetzlichen Anforderungen sorgen, es sei denn, dass be-
reits eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission 
zugunsten des Landes vorliegt, in dem dieser Dienstleister seinen Sitz 
hat. Die Schweiz gilt datenschutzrechtlich als sicherer Staat.
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7.3 Ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des sicheren Bezahl-
verfahrens werden personenbezogene Daten des Karteninhabers im 
Rahmen der Registrierung und Daten zum Zahlungsvorgang (insb. Kar-
tennummer, die hinterlegte Mobilfunknummer/Kennung, Sicherheitsfra-
ge sowie ein Protokoll des authentifizierten Zahlungsauftrags, der ver-
sendeten Nachrichten und die IP-Adresse und Geräte-/Browserdaten 
des aufrufenden Geräts, Daten zur Transaktion/Bestellung des Karten-
inhabers) an den jeweiligen Dienstleister weitergegeben und von 
diesem verarbeitet, um die Kundenauthentifizierung zu überprüfen und 
eine Risikoprüfung für die Transaktion durchzuführen. Spätestens mit 
Beendigung des Kartenvertrags werden die Registrierungsdaten ge-
löscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen-
stehen.

7.4 Nimmt eine Akzeptanzstelle an dem Verfahren teil, übernimmt 
der jeweilige Dienstleister die Authentifizierung des Karteninhabers und 
teilt der Akzeptanzstelle mit, ob diese erfolgreich war. Weitere Daten 
werden nicht an die Akzeptanzstelle übermittelt. War die Authentifizie-
rung nicht erfolgreich, wird der Zahlungsauftrag abgelehnt (A. II. Zif-
fer 10 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“).
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Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung
 bei Mastercard und Visa Card-Zahlungen im Internet Stand: 10/2022

1 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure
1.1 Nach Ziffer 4.3 der „Vertragsbedingungen für Mastercard/Visa Card (Debit- oder 
Kreditkarte)“ bzw. Ziffer 3.3 der „Einsatzbedingungen der Mastercard/Visa Firmenkre-
ditkarte“ (nachfolgend kurz „Vertrags- bzw. Einsatzbedingungen“) ist der Karteninha-
ber verpflichtet (Sorgfaltspflicht gemäß Ziffer 6.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 5.4 der Ein-
satzbedingungen), zur Vermeidung von Missbräuchen ein Verfahren zur starken 
Kundenauthentifizierung bei Internetzahlungen einzusetzen, sofern ein solches sicheres 
Bezahlverfahren für Internetzahlungen von der Kartenakzeptanzstelle (nachfolgend 
„Akzeptanzstelle“) unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert 
wird.
1.2 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure sind solche sichere Bezahlverfahren, die 
dazu dienen sicherzustellen, dass ein Zahlungsauftrag bei einer Akzeptanzstelle, die an 
diesem Verfahren teilnimmt, auch tatsächlich vom Karteninhaber autorisiert wurde und 
die Karte nicht zu Unrecht belastet wird. Hierzu erteilt der Karteninhaber beim Bezahl-
vorgang gegenüber einem Dienstleister der Bank mittels Eingabe einer auf den Einzel-
umsatz bezogenen Transaktionsnummer (TAN) und der Beantwortung einer Sicher-
heitsfrage oder alternativ durch Freigabe in einer durch die Bank bereitgestellten App 
der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisie-
rung, vgl. Ziffer 4.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 3.4 der Einsatzbedingungen). Die hierfür 
benötigte TAN wird an ein zum SMS-Empfang geeignetes Endgerät (z. B. Mobiltelefon) 
übermittelt oder die Freigabe wird in einer auf dem Endgerät des Karteninhabers 
installierten, durch die Bank bereitgestellten, App durchgeführt.
1.3 Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den Vertrags- bzw. Einsatzbedin-
gungen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Vertrags- bzw. Einsatzbedingungen 
gehen diese den Sonderbedingungen vor.
1.4 Zur Nutzung des App-Verfahrens ist die Installation einer von der Bank bereitge-
stellten App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone) erforderlich. Anbieter der 
App ist die Rechenzentrale der Bank. Die Nutzung des SMS-Verfahrens setzt die 
Erreichbarkeit per SMS voraus. Die Nutzung des App-Verfahrens setzt zusätzlich eine 
Internetverbindung des Endgerätes voraus. Beides gehört nicht zum Leistungsangebot 
der Bank. Beide Verfahren setzen weiter die Erreichbarkeit des Berechtigungsdienstes 
via Internet voraus. Der Berechtigungsdienst ist mit Ausnahme üblicher Wartungs- und 
Updatezeiten erreichbar.
2 Registrierung
2.1 Erforderliche Daten und technische Anforderungen
Um sich zur Teilnahme an diesen sicheren Bezahlverfahren zu registrieren, benötigt der 
Karteninhaber
• seine Kartennummer,
• für das „SMS-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Mobiltelefon) mit der Möglichkeit des 

SMS-Empfangs (nachfolgend „Mobiltelefon“ genannt) und einen von der Bank auto-
matisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivierungscode oder

• für das „App-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Smartphone/Tablet) mit der Möglichkeit 
der Nutzung der durch die Bank bereitgestellten App und einen von der Bank auto-
matisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivierungscode, alternativ 
einen Online-Banking-Zugang der kartenausgebenden Bank.

Die Bank behält sich das Recht vor, nicht beide vorgenannten Verfahren anzubieten 
oder sie durch ein anderes oder mehrere andere Verfahren zu ersetzen. Sie wird den 
Karteninhaber hierüber vorab unterrichten. Die Registrierung ist auf der Internetseite 
der Bank möglich.
2.2 Registrierungsprozess für das SMS-Verfahren
Hierbei legt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobiltelefons fest, an das künftig 
die zur Autorisierung des Zahlungsauftrags erforderlichen TANs übermittelt werden 
sollen. Zur Registrierung wird dem Karteninhaber ein Aktivierungscode an seine 
hinterlegte Anschrift übermittelt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur 
Festlegung seiner Mobilfunknummer sowie der Antwort auf eine auszuwählende Si-
cherheitsfrage auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website 
einmalig eingeben. Danach ist das SMS-Verfahren freigeschaltet.
2.3 Registrierungsprozess für das App-Verfahren
Das App-Verfahren setzt voraus, dass der Karteninhaber die von der Bank bereitgestell-
te App auf seinem Endgerät installiert und mit seiner Mastercard/Visa Card (nachfol-
gend „Karte“) per Aktivierungscode verknüpft. Die bei erstmaliger Nutzung der App 
erzeugte Kennung ist bei der Registrierung anzugeben. Zur Registrierung wird dem 
Karteninhaber einmalig ein Aktivierungscode an seine hinterlegte Anschrift übermittelt. 
Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Bestätigung der angegebenen 
Kennung auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website 
einmalig eingeben. Danach ist das App-Verfahren freigeschaltet und der Karteninhaber 
hat die Möglichkeit, Zahlungen innerhalb der App freizugeben.
Alternativ zur Nutzung des Aktivierungscodes kann der Karteninhaber als Nutzer des 
Online-Bankings der kartenausgebenden Bank eine Registrierung für das App-Verfah-
ren im Online-Banking vornehmen, die durch eine unterstützte Methode zur starken 
Kundenauthentifizierung zu bestätigen ist.
2.4 Weitere Informationen
Die Bank wird den Karteninhaber niemals per E-Mail oder Anruf zur Registrierung oder 
Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern.
Der Ablauf der Registrierung und die Bezugsquellen der Anwendung sind in der Infor-
mation „Mehr Sicherheit beim Online-Shopping“ beschrieben, die dem Karteninhaber 
bereitgestellt wird und bei der Bank erhältlich ist.
3 Gesichertes Bezahlverfahren
3.1 SMS-Verfahren
Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle ge-
fordert wird, erhält der Karteninhaber eine SMS-Benachrichtigung mit Transaktionsde-
tails und pro Transaktion generierter TAN auf sein Endgerät zugestellt. Durch Eingabe 
der erhaltenen TAN und korrekter Beantwortung der Sicherheitsfrage im Kaufprozess 
wird der Zahlungsauftrag autorisiert.

3.2 App-Verfahren
Beim App-Verfahren werden die Transaktionsdetails via Internet direkt an eine beson-
ders geschützte App auf das Endgerät des Karteninhabers übermittelt. Sobald das 
sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle gefordert wird, 
erhält der Karteninhaber auf seinem Endgerät eine Benachrichtigung. Die Transaktions-
details werden innerhalb der App angezeigt. Durch Freigabe und Bestätigung innerhalb 
der App – mittels Freigabe-Code oder biometrische Freigabe, sofern vom Betriebssys-
tem des Endgeräts unterstützt – wird der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.3 Die Nutzung des gesicherten Bezahlverfahrens für Internet-Zahlungen kann für 
bestimmte Transaktionen zur Risikoprävention von der Bank eingeschränkt sein.
4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
4.1 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter zur Durchführung 
von Internet-Zahlungen Zugang zu seinem für das Verfahren genutzten Endgerät er-
langt. Das Endgerät ist vor Verlust und Diebstahl zu sichern. Im Fall von Verlust oder 
Diebstahl des Endgerätes ist nach Möglichkeit die App per Fernzugriff zu löschen und 
die SIM-Karte des Endgerätes sperren zu lassen. Zugangsdaten zur App dürfen nicht 
auf dem Endgerät gespeichert werden. Die App darf nicht auf Endgeräten eingesetzt 
werden, deren Betriebssystem manipuliert wurde, z. B. durch sogenannte Jailbreaks 
oder Rooten oder sonstige nicht vom Hersteller des Endgeräts freigegebene Betriebs-
systemvarianten. Weiter gilt Ziffer 6.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 5.4 der Einsatzbedin-
gungen.
4.2 Das Endgerät, das zur Freigabe der Transaktion dient, sollte nicht gleichzeitig für 
die Internet-Zahlungen genutzt werden (physische Trennung der Kommunikationska-
näle).
4.3 Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der von der Bank dem Nutzer über-
mittelten Transaktionsdaten mit den von ihm für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion abzubrechen und die Bank zu 
informieren.
4.4 Der Karteninhaber hat die App nur aus offiziellen App-Stores (Apple App Store 
oder Google Play Store) herunterzuladen und die für die App vorgesehenen Updates 
regelmäßig zu installieren.
5 Änderung der Mobilfunknummer/Kennung der App
5.1 Sollte der Karteninhaber seine für das Verfahren genutzte Kennung (Sicherheits-
frage und/oder Mobilfunknummer für SMS-Empfang bzw. Kennung für App-Nutzung) 
ändern wollen, steht ihm hierfür auf der Registrierungswebseite der Bank bzw. bei Nut-
zung des App-Verfahrens in deren Online-Banking-System, eine entsprechende Funkti-
on zur Verfügung.
5.2 Ist kein Nachrichten-Versand an die bisher registrierte Kennung möglich (z. B. das 
Endgerät mit der hinterlegten Kennung wurde gestohlen), muss der Karteninhaber den 
Registrierungsprozess erneut durchlaufen, oder das Gerät für das App-Verfahren im 
Online-Banking deaktivieren.
6 Abmeldung vom Verfahren
6.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am sicheren Bezahlverfahren 
abmelden, indem er auf der Registrierungswebseite der Bank den Button „Benutzer-
daten löschen“ betätigt.
6.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm erst nach Abschluss einer 
Neuregistrierung wieder möglich, seine Karte für Internetzahlungen bei am sicheren 
Bezahlverfahren teilnehmenden Akzeptanzstellen einzusetzen.
7 Datenerhebung und Datenverarbeitung, Einschaltung Dritter
7.1 Die Bank bzw. der Herausgeber bedient sich zur Bewirkung der von ihr bzw. ihm 
im Rahmen von Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure zu erbringenden Leistungen 
und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter.
7.2 Hat ein beauftragter Dienstleister seinen Sitz in einem Land außerhalb der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. Schweiz oder USA) wird 
die Bank bzw. der Herausgeber vor der Datenübermittlung für ein angemessenes Da-
tenschutzniveau im Sinne der aktuellen gesetzlichen Anforderungen sorgen, es sei 
denn, dass bereits eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission 
zugunsten des Landes vorliegt, in dem dieser Dienstleister seinen Sitz hat. Die Schweiz 
gilt datenschutzrechtlich als sicherer Staat.
7.3 Ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des sicheren Bezahlverfahrens werden 
personenbezogene Daten des Karteninhabers im Rahmen der Registrierung und Daten 
zum Zahlungsvorgang (insb. Kartennummer, die hinterlegte Mobilfunknummer/Ken-
nung, Sicherheitsfrage sowie ein Protokoll des authentifizierten Zahlungsauftrags, der 
versendeten Nachrichten und die IP-Adresse und Geräte-/Browserdaten des aufrufen-
den Geräts, Daten zur Transaktion/Bestellung des Karteninhabers) an den jeweiligen 
Dienstleister weitergegeben und von diesem verarbeitet, um die Kundenauthentifi-
zierung zu überprüfen und eine Risikoprüfung für die Transaktion durchzuführen. 
Spätestens mit Beendigung des Kartenvertrags werden die Registrierungsdaten 
gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
7.4 Nimmt eine Akzeptanzstelle an dem Verfahren teil, übernimmt der jeweilige 
Dienstleister die Authentifizierung des Karteninhabers und teilt der Akzeptanzstelle 
mit, ob diese erfolgreich war. Weitere Daten werden nicht an die Akzeptanzstelle 
übermittelt. War die Authentifizierung nicht erfolgreich, wird der Zahlungsauftrag 
abgelehnt (vgl. Ziffer 4.5 der Vertrags- bzw. Ziffer 3.5 der Einsatzbedingungen).
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Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
(Kapitel 3 u. 4)
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3 Konto

3.1 Privatkunde

3.1.1  Kontoführung

Produkt EUR

PSD GiroPremium
Kontoführung im Klassik-Status
Kontoführung im Silber-Status
Kontoführung im Gold-Status
Kontoführung im Platin-Status
Kontoführung ab 18 Jahren möglich.

9,90
7,40
6,40
4,90

Überweisung
online/am SB-Terminal je Auftrag 0,00
telefonisch/beleghaft 0,00
formlos 5,00
Echtzeitüberweisung 0,00
Gutschrift/Lastschrift 0,00
Dauerauftrag 
Einrichtung/Änderung  (online/SB-Terminal)
Einrichtung/Änderung  (telefonisch/beleghaft)

0,00
2,00

PSD GiroKomfort
Kontoführung im Klassik-Status
Kontoführung im Silber-Status
Kontoführung im Gold-Status
Kontoführung im Platin-Status
Kontoführung für Kontoinhaber unter 25 Jahren incl. girocard kostenlos. Die 
Teilnahme am Zukunftsprogramm führt zu keinem weiteren Kontorabatt. Ein 
Wechsel in ein anderes Kontomodell ist für Kontoinhaber unter 18 Jahren 
ausgeschlossen. 

4,90
2,40
1,40
0,00

Überweisung
online/am SB-Terminal je Auftrag 0,00
telefonisch/beleghaft 2,00
formlos 5,00
Echtzeitüberweisung 0,00
Gutschrift/Lastschrift 0,00
Dauerauftrag 
Einrichtung/Änderung  (online/SB-Terminal)
Einrichtung/Änderung  (telefonisch/beleghaft)

0,00
2,00

PSD GiroBasic
Kontoführung im Klassik-Status
Kontoführung im Silber-Status
Kontoführung im Gold-Status
Kontoführung im Platin-Status
Kontoführung ab 18 Jahren möglich.

3,40
0,90
0,00
0,00

Überweisung
online/am SB-Terminal je Auftrag 0,30
telefonisch/beleghaft 3,00
formlos 5,00
Echtzeitüberweisung 0,30
Gutschrift/Lastschrift 0,30
Dauerauftrag 
Einrichtung/Änderung  (online/SB-Terminal)
Einrichtung/Änderung  (telefonisch/beleghaft)

0,00
2,00

PSD GiroDirekt Gold (keine Neueröffnung möglich)
pro Monat 3,99

PSD Wertpapier-Abrechnungskonto
Kontopreis 0,00
Basiskonto
Kann in den Konditionen des PSD GiroKomfort geführt werden.
Eine Teilnahme am Zukunftsprogramm ist ausgeschlossen.
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Überziehung
PSD GiroPremium (eingeräumte und geduldete Kontoüberziehung) 9,64%
PSD GiroKomfort (eingeräumte und geduldete Kontoüberziehung) 9,64%
PSD GiroBasic (eingeräumte und geduldete Kontoüberziehung) 9,64%
PSD GiroDirekt Gold (eingeräumte und geduldete Kontoüberziehung) 7,64%
PSD Wertpapier-Abrechnungskonto (geduldete Kontoüberziehung) 9,64%
Basiskonto (eingeräumte und geduldete Kontoüberziehung) 9,64%

3.1.2  Kontoauszug

durch Kontoauszugdrucker1 0,00 EUR

Bereitstellung eines Tages-/Wochen-/Monatsauszugs zum Selbstabholen2 nicht im Angebot

Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 6 Wochen nicht abgerufenen
Kontoauszüge auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall3 0,00 EUR zzgl. Porto

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden4

• maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich) (soweit die Bank ihre Informationspflichten 
bereits erfüllt hat)  5,00 EUR

• manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt maschinelle
Erstellung nicht mehr möglich ist) (soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hat)  30,00 

EUR/Stunde mind. 15,00 EUR

3.1.3  Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Zusendung des Kontoauszugs einmal monatlich 0,00 EUR zzgl. Porto
Jeder weitere Auszug auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR zzgl. Porto
Die Bank bietet für PSD Girokonten folgende Standardauszugsverfahren an: 
- Kontoauszugsdrucker² und 
- elektronisches Postfach² (Bereitstellung der Kontoauszüge und Mitteilungen 
der PSD Bank RheinNeckarSaar eG)

0,00 EUR

4 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden und Geschäftskunden

4.1 Allgemeine Informationen zur Bank

4.1.1  Name und Anschrift der Bank5

Name der Bank (Zentrale): PSD Bank RheinNeckarSaar eG
Straße: Deckerstr. 37-39
PLZ/Ort: 70372 Stuttgart
Telefon: Telefon: 0711 90050-3500 (für Flatrate-Nutzer gebührenfrei)
Telefax: Telefax: 0711 90050-50505 (für Flatrate-Nutzer gebührenfrei) 
Internet: www.psd-rheinneckarsaar.de

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kom-
munikationswege wie z. B. das Online- oder das Telefon-Banking zu nutzen.

1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt.
4 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
5 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug.
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4.1.2  Zuständige Aufsichtsbehörde6

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

4.1.3  Eintragung im Handels-(Genossenschafts)register7

Amtsgericht Stuttgart, GnR 529

4.1.4  Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch.

4.1.5  Geschäftstage der Bank

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienst-
leister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank 
unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit 
Ausnahme

– Sonnabende
– 24. und 31. Dezember
– gesetzliche Feiertage, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, Heilige Drei Könige                                        

Für Bargeldauszahlungen und -einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden Bank ist jeder Tag, an dem 
der Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag.

Für Echtzeitüberweisungen ist jeder Tag eines Jahres ein Geschäftstag.

4.1.6  Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung

Die „Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Über-
mittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte“ (EU-Geldtransferverordnung) 
dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
bei Geldtransfers/Kryptowertetransfers. Sie verpflichtet die Bank bei der Ausführung von Geldtransfers 
Angaben zum Zahler und Zahlungsempfänger zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name, 
Kundenkennung sowie ggf. der Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier bzw. LEI) oder, in Ermangelung 
dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der 
Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung 
der Adresse und der LEI verzichtet werden, jedoch können gegebenenfalls diese Angaben vom Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse, 
LEI (oder, in Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung) nutzt die Bank die in 
ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird 
erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und 
Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kredit-
institute zur Identität des Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese 
Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

6 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug.
7 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug.
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4.2 Lastschriftverkehr

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden

– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und Berichti-
gungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 
einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3 Konto).

4.2.1  SEPA-Basis-Lastschrift

4.2.1.1  Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Ge-
schäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.2.1.2  Entgelte

Einlösung abhängig vom Kontomodell 0,00-0,30 EUR

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank 1,50 EUR

4.2.2  SEPA-Firmen-Lastschrift

4.2.2.1  Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Ge-
schäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.2.2.2  Entgelte

Einlösung nicht im Angebot

Vormerkung der Bestätigung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats nicht im Angebot

Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank nicht im Angebot
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4.3 Bargeldauszahlung

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden

– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 
einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3 Konto).

Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten
mit unserer girocard (Debitkarte) 0,00 EUR 0,00 EUR

mit unserer Mastercard (Kreditkarte)
mit unserer Mastercard (Debitkarte)

entfällt % vom Umsatz
mind. _______ EUR

2 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

mit unserer Visa Card (Kreditkarte)
mit unserer Visa Card (Debitkarte)

entfällt % vom Umsatz
mind. _______ EUR

2 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI)

mit girocard (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten
– bei teilnehmenden Banken am
 BankCard ServiceNetz: entfällt 1,02 EUR *Für bis zu 25 

Verfügungen pro Konto pro 
Kalenderjahr übernimmt die 

PSD Bank die Gebühr von 
1,02 EUR

– bei inländischen KI und KI in der EU8 und 
den EWR-Staaten9, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können:

– Verfügungen im girocard-System in 
Euro

entfällt entfällt

– Verfügungen in anderen Zahlungs-
systemen (V Pay) in Euro

entfällt 1 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

– bei inländischen KI und KI in der EU10 
und den EWR-Staaten11, die kein 
direktes Kundenentgelt erheben 
können:

– Verfügungen in den folgenden Zah-
lungssystemen (V Pay) in Euro

entfällt 1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

– bei KI in der EU und den EWR- 
 Staaten in Fremdwährung 

entfällt 1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

– bei KI außerhalb der EU und den 
 EWR-Staaten

entfällt 1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

8 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).

9 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
10 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern).
11 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
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mit Mastercard/Visa Card (Kreditkarte)
mit Mastercard/Visa Card (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten
– im Inland und Ausland MasterCard im Inland 4% vom 

Umsatz mind. 5,00 EUR, im 
Ausland 5% vom Umsatz mind. 

5,00 EUR. VisaCard 2 % vom 
Umsatz

MasterCard im In- und 
Ausland 2% vom Umsatz mind. 

5,00 EUR. VisaCard 2 % vom 
Umsatz

mind. 5,00 EUR mind. 5,00 EUR. Im Ausland 
bei VisaCard Gold 12 

Verfügungen p.a. 0,00 EUR. 
Darüber hinaus 2% mind. 

5,00 EUR
(zzgl. MasterCard 1% vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in 
einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten, VisaCard 1,75% % vom Umsatz für den 
Auslandseinsatz12 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der EWR-
Staaten)

Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.

4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr

4.4.1  Debitkarten

4.4.1.1  girocard

– digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 0,00 EUR

– Ersatzkarte13 nicht im Angebot

– girocard V PAY – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr  in Verbindung mit PSD GiroPremium eine Karte pro 
Kontoinhaber kostenlos, sonst 9,00 EUR. In Verbindung mit PSD GiroKomfort eine Karte pro Kontoinhaber 9,00 
EUR (Kontoinhaber unter 25 Jahre kostenlos).In Verbindung mit PSD GiroBasic eine Karte pro Kontoinhaber 
9,00 EUR

– Ersatzkarte14 0,00 EUR

Auslandseinsatz15

beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 
bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten16

 1 % vom Umsatz mind. 0,77 EUR
  max. 3,83 EUR

4.4.2  Mastercard oder Visa Debit- und Kreditkarten

• Ersatzkarte17 0,00 EUR
 – bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden nicht im Angebot
 – bei Designwechsel zur nächsten Wiederprägung auf Wunsch des Kunden nicht im Angebot

12 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
13 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 

verpflichtet ist.
14 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 

verpflichtet ist.
15 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
16 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

17 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 
verpflichtet ist.
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• zzgl. Versandkosten
 – bei Versendung im Inland Porto
 – bei Versendung in Europa Porto
 – bei Versendung weltweit Porto
 – bei Versendung der Karte per Kurier im Inland Porto
 – bei Versendung der Karte per Kurier ins Ausland nicht im Angebot
 – bei Versendung der PIN per Kurier im Inland nicht im Angebot
 – bei Versendung der PIN per Kurier ins Ausland nicht im Angebot

• Auslandseinsatz18 beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung
 und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten19 1,75 % vom Umsatz

• Sonstige Serviceleistungen
 – Bestellung physische Karte zu bereits bestehender digitaler Karte 9,00 EUR
 – Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden 100,00 EUR
 – Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden 150,00 EUR
 – Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden20 (soweit die Bank ihre 
Informationspflichten bereits erfüllt hat)  5,00 EUR
 – Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden21 (soweit die Bank ihre 
Informationspflichten bereits erfüllt hat) 5,00 EUR
 – Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden22 (soweit die Bank ihre 
Informationspflichten bereits erfüllt hat)  10,00 EUR
 – PIN Nachbestellung, auf Verlangen des Kunden23 0,00 EUR
 – Rücksetzung PIN-Zähler, auf Verlangen des Kunden24 0,00 EUR

4.4.2.1  Weitere Kartenprodukte

PSD VisaCard/PSD MasterCard* 
mit PIN pro Laufzeitjahr
- Zusatzkarte mit PIN pro Laufzeitjahr nicht im Angebot

 25,00 EUR

PSD VisaCard Gold/PSD MasterCard GOLD*
mit PIN pro Laufzeitjahr 
- Zusatzkarte mit PIN pro Laufzeitjahr nicht im Angebot

 70,00 EUR

PSD VisaCard Basic
mit PIN pro Laufzeitjahr
- Zusatzkarte mit PIN pro Laufzeitjahr nicht im Angebot

 20,00 EUR

* Die Preise für die PSD MasterCard/PSD MasterCard GOLD gelten nur für 
Folgekarten. Darüber hinaus erfolgt keine weitere Ausgabe mehr.

 

4.4.3  Ausführungsfrist

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht:

18 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
19 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

20 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
21 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
22 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
23 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
24 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
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Kartenzahlungen in Euro innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

max. ein Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer anderen EWR-
Währung als Euro

max. vier Geschäftstage

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) unabhängig von der 
Währung

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst 
bewirkt

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.4.4  Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Bargeldauszahlungen mit Ihrem Smartphone -mobile Auszahlung- am 
Geldautomaten

1,02 EUR *Für bis zu 25 
Verfügungen pro Konto pro 

Kalenderjahr übernimmt 
die PSD Bank die Gebühr 

von 1,02 EUR

4.5 Überweisungsverkehr

4.5.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums25 (EWR) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen26

4.5.1.1  Überweisungsauftrag

 Echtzeitüberweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt.

4.5.1.1.1  Annahmefrist(en) für Überweisungen

Zahlungsaufträge, die nach den folgenden Annahmeschlusszeiten 
zugehen, gelten als am nächsten Geschäftstag zugegangen.
· beleghaft erteilte Zahlungsaufträge:
90 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten der jeweiligen Geschäftsstelle. 
Die Öffnungszeiten sind durch Aushang im Außenbereich der jeweiligen 
Geschäftsstelle bekannt gemacht.

Uhr an Geschäftstagen der Bank.

· beleglos erteilte Zahlungsaufträge:
  Mo-Fr 15:00 

Uhr an Geschäftstagen der Bank.

Bei Echtzeitüberweisungen gibt es keine Annahmefristen.

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

25 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

26 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, 
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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4.5.1.1.2  Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht:

– Überweisungen in Euro

Belegloser Überweisungsauftrag27 max. ein Geschäftstag
Beleghafter Überweisungsauftrag max. zwei Geschäftstage
Echtzeitüberweisungsauftrag (beleglos) max. 10 Sekunden

– Überweisungen in anderen EWR-Währungen

Belegloser Überweisungsauftrag28 max. vier Geschäftstage
Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5.

4.5.1.1.3  Entgelte für die Ausführung von Überweisungen

 Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden

– nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- 
und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

4.5.1.1.3.1  Überweisung in der Kontowährung

Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:

27 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
28 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
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Überweisungsmodalitäten

je Überweisung vom Girokonto
je Überwei-

sung per 
Zahlschein

als Eilüber-
weisung 

zusätzlich
beleghafte
Überweisung

elektronisch
übermittelte
Überweisung*

per Dauer-
auftrag

bei formloser 
Erteilung**

als Echtzeit-
überweisung

Überweisungsart
Überweisung mit IBAN in 
Euro innerhalb der Bank

abhängig 
vom 

Kontomodel
l 0,00-3,00 

EUR

abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-3,00 

EUR

abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-0,30 

EUR

5,00 EUR abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-0,30 

EUR

entfällt entfällt

Überweisung mit IBAN in 
Euro an einen anderen 
Zahlungsdienstleister

abhängig 
vom 

Kontomodel
l 0,00-3,00 

EUR

abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-3,00 

EUR

abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-0,30 

EUR

5,00 EUR abhängig 
vom 

Kontomodell 
0,00-0,30 

EUR

entfällt 7,50 EUR

Überweisung mit Konto-
nummer/Bankleitzahl 
oder IBAN/BIC, die auf 
eine andere Währung 
eines EWR-Mitgliedstaa-
tes lautet

entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

* Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
** Zum Beispiel telefonische Erteilung außerhalb des Telefonbanking.

4.5.1.1.3.2  Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung

Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:

Höhe der Entgelte

Zielland Überweisungs-
betrag

Konventionelle Abwicklung Abwicklung im
Tipanet (Die Abwicklung ist 
nur in bestimmte Länder, in 
Fremdwährung und unter 

bestimmten 
Voraussetzungen möglich)

bis zu EUR EUR EUR
EU/EWR bis 12.500,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR
EU/EWR ab 12.500,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

4.5.1.1.4  Sonstige Entgelte

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags durch die Bank  1,50 EUR

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags 5,00 EUR

Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 20,00 EUR

Dauerauftrag:

Einrichtung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR

Änderung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR

Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR
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4.5.1.2  Entgelte bei Überweisungsgutschriften

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden

– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei 
durchgeführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht 
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet:

Überweisungsgutschrift aus Überweisungsbetrag Konventionelle
Abwicklung

Abwicklung im
Tipanet (Die Abwicklung ist 
nur in bestimmte Länder, in 
Fremdwährung und unter 

bestimmten Voraussetzungen 
möglich)

bis zu EUR EUR EUR
Überweisung in Euro innerhalb 
der Bank

ab 0,01 EUR abhängig vom Kontomodell 
0,00-0,30 EUR

abhängig vom Kontomodell 
0,00-0,30 EUR

Überweisung in Euro von 
einem anderen 
Zahlungsdienstleister

ab 0,01 EUR abhängig vom Kontomodell 
0,00-0,30 EUR

abhängig vom Kontomodell 
0,00-0,30 EUR

Überweisung, die auf eine 
andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates lautet

entfällt entfällt entfällt

4.5.2  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR29) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung30) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten31)

4.5.2.1  Überweisungsaufträge

 Echtzeitüberweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt.

4.5.2.1.1  Ausführungsfristen

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

Bei Echtzeitüberweisungsaufträgen in Euro beträgt die Ausführungsfrist max. 10 Sekunden.

4.5.2.1.2  Entgelte für die Ausführung von Überweisungen

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden

– nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

4.5.2.1.2.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)

29 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

30 Zum Beispiel US-Dollar.
31 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:

Zielland Überweisungs-
betrag

Konventionelle Abwicklung Abwicklung im
Tipanet (Die Abwicklung ist 
nur in bestimmte Länder, in 
Fremdwährung und unter 

bestimmten 
Voraussetzungen möglich)

bis zu EUR EUR EUR
EU/EWR ab 0,01 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

4.5.2.1.2.2  Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten)

Entgeltpflichtiger

Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen:

• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte
• 1: Zahler trägt alle Entgelte
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte

Hinweis:
• Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen wer-
den.

• Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag 
gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

Höhe der Entgelte

Zielland/Währung Überweisungsbetrag Konventionelle Abwicklung Abwicklung im 
Tipanet (Die Abwicklung ist nur in 

bestimmte Länder, in Fremdwährung 
und unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich)
0 1 0 1

bis zu EUR EUR EUR EUR EUR
Schweiz/EUR ab 0,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR entfällt entfällt
Schweiz/CHF ab 0,01 EUR entfällt entfällt 10,00 10,00

USA/USD ab 0,01 EUR 10,00 Preis auf Nachfrage 10,00 10,00
Kanada/CAD ab 0,01 EUR 10,00 Preis auf Nachfrage 10,00 10,00

Drittstaaten/EUR 
oder 

Drittstaatenwährun
g

ab 0,01 EUR 10,00 Preis auf Nachfrage entfällt entfällt

Übrige Länder Preis auf Nachfrage

4.5.2.1.3  Sonstige Entgelte

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags  5,00 EUR

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten
Überweisungsauftrags durch die Bank 1,50 EUR

Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 50,00 EUR
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Dauerauftrag:

Einrichtung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR

Änderung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR

Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden je nach Auftragsart zwischen 0,00-2,00 EUR

4.5.2.2  Überweisungsgutschriften

Entgeltpflichtiger

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche 
Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinba-
rungen sind möglich:

• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte
• 1: Zahler trägt alle Entgelte
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte

Hinweis:
• Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen wer-
den.

• Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag 
gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

Höhe der Entgelte

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden

– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei 
durchgeführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht 
bepreist.
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto).

Bei einer Entgeltweisung „0“ oder „2“ werden von der Bank folgende Entgelte berechnet:

Absenderland/Währung Überweisungs-
betrag

Konventionelle
Abwicklung

Abwicklung im
_______

bis zu EUR EUR EUR
Alle Länder/Alle Währungen ab 0,01 abhängig vom Kontomodell 

0,00-0,30
Übrige Länder Preis auf Nachfrage
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4.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

4.6.1  Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge

Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie 
folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist):

(1) Abrechnungskurs
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) 
den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab. Die Ab-
rechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis 
um 12:00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festgesetzten 
Kurs ab.
(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen-
schaftsbank, Frankfurt am Main einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) 
unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) 
Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen.
(3) Veröffentlichung der Devisenkurse
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr ver-
öffentlicht und stellen die Referenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar.
(4) Kursänderungen
Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Kunden wirksam.

4.6.2  Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen

4.6.2.1  Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-
Währung32 rechnet die Bank den Fremdwährungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs 
der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um.
Dieser Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference 
rates“. Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam.

Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.

4.6.2.2  Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
und Zahlungsvorgänge außerhalb des EWR (Drittstaaten)

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung) und bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) in 
fremder Währung rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von 
ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-
Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag 
und der sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich 
den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse 
werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung 
des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der 
Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kartenorganisation.

32 Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als 
gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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4.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von 
Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss 
eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe 
anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergericht-
liche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: 
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungs-
kontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
(Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax 
oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html 
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.


